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(54) Holzbearbeitungsmaschine

(57) Bei einer Holzbearbeitungsmaschine, insbe-
sondere Brennholzkreissäge, mit einem Gestell (1), auf
dem eine ein scheibenförmiges Werkzeug, vorzugswei-
se ein Sägenblatt (3), tragende, antreibbare Welle (2)
gelagert und ein dem Werkzeug zugeordnetes, kasten-
förmiges Schutzgehäuse (6) angebracht ist, in das zu-
mindest ein unterer Bereich des scheibenförmigen Werk-
zeugs eintaucht und das mit einer in seinem unteren Be-

reich positionierten Auslassöffnung (8) für Späne etc.
versehen ist, lässt sich dadurch eine Verunreinigung der
Umgebung weitestgehend vermeiden, dass em Schutz-
gehäuse (6) eine Entsorgungseinrichtung zugeordnet ist,
deren Innenraum über die Auslassöffnung (8), die im un-
teren Bereich der rückwärtigen Schmalseite (9) des
Schutzgehäuses (6) angeordnet ist, mit dessen Innen-
raum verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Holzbearbeitungs-
maschine, insbesondere in Form einer Brennholzkreis-
säge gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Bei den derzeit gebräuchlichen Brennholz-
kreissägen ist die Auslassöffnung so angeordnet, dass
die Sägspäne nach unten aus dem Schutzgehäuse her-
ausfallen. Die war, solange es sich bei Brennholzkreis-
sägen um im Freien aufgestellte, landwirtschaftliche Ma-
schinen handelte, tragbar. Das ist zwischenzeitlich je-
doch nicht mehr der Fall. Zwischenzeitlich sind Brenn-
holzkreissägen auch in Privathaushalten in Betrieb, wo
einfach nach unten ausgeworfenes Sägmehl als störend
empfunden wird.
[0003] Hiervon ausgehend ist es daher die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, eine Anordnung eingangs
erwähnter Art mit einfachen und kostengünstigen Mittels
so zu verbessern, dass eine Verunreinigung der Umge-
bung weitestgehend unterbunden wird.
[0004] Diese Aufgabe wird in Verbindung mit den
Merkmalen des Oberbegriffs durch die Merkmale des
Kennzeichens des Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Die im unteren Bereich der rückwärtigen
Schmalseite des Schutzgehäuses angeordnete Auslas-
söffnung befindet sich in vorteilhafter Weise in Wurfrich-
tung der vom Kreissägenblatt erzeugten und beschleu-
nigten Sägspäne, so dass sich eine automatische, stö-
rungsfreie Beaufschlagung der Entsorgungsrichtung er-
gibt. Diese kann dabei in vorteilhafter Weise einfach als
Spanauffangbehälter ausgebildet sein. Bei alternativer
Verwendung einer Absauganlage genügt in vorteilhafter
Weise ein geringer Saugzug.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweckmäßi-
ge Fortbildungen der übergeordneten Maßnahmen sind
in den Unteransprüchen angegeben. So kann die Ent-
sorgungseinrichtung einen Spanauffangbehälter enthal-
ten, dessen Wandung zumindest auf einem Teil ihrer Flä-
che luftdurchlässig ist. Dieser Behälter kann von Zeit zu
Zeit entleert werden, was eine einfache und saubere Ent-
sorgung der Sägspäne ermöglicht.
[0007] Zweckmäßig kann der Spanauffangbehälter
wenigstens einen zumindest teilweise aus luftdurchläs-
sigem Material bestehenden Sack, vorzugsweise in
Form eines Filtersacks enthalten. Hierdurch lässt sich in
vorteilhafter Weise auch feinerer Staub zurückhalten.
[0008] Dem den Spanauffangbehälter bildenden Sack
ist zweckmäßige eine Aufhalteeinrichtung zugeordnet,
durch welche der Sack zumindest im Bereich seiner Öff-
nung, vorzugsweise ganz offen gehalten wird. Hierdurch
lässt sich ein Rückstau der Sägspäne vermeiden.
[0009] Eine weitere Fortbildung der übergeordneten
Maßnahmen kann darin bestehen, dass an das Schutz-
gehäuse ein der Auslassöffnung zugeordneter Auswurf-
stutzen angeschlossen ist, an den der Spanbehälter oder
wahlweise ein Schlauch einer Absaugeinrichtung an-
schließbar ist. Diese Ausgestaltung ermöglicht unter-
schiedliche Entsorgungsarten.

[0010] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
zweckmäßige Fortbildungen der übergeordneten
Maßnahmen sind in den restlichen Unteransprüchen an-
gegeben und aus der nachstehenden Beispielsbeschrei-
bung anhand der Zeichnung näher entnehmbar.
[0011] In der nachstehend beschriebenen Zeichnung
zeigen:

Figur 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Brennholzkreissäge mit Spanauffangsack,

Figur 2 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Brennholzkreissäge mit Spanauffangkorb,

Figur 3 eine Alternative zu Figur 1 mit den Spanauf-
fangsack übergreifender Aufhalteeinrichtung
und

Figur 4 eine weitere Ausführung mit Absaugung.

[0012] Die den Figuren 1 - 4 zugrundeliegende Brenn-
holzkreissäge ist nach dem Wippsägenprinzip aufge-
baut. Diese Brennholzkreissägen enthalten ein hier py-
ramidenstumpfförmiges Gestell 1, auf dem eine Welle 2
gelagert ist, die einerseits mit einem nicht näher darge-
stellten Antriebsmotor zusammenwirkt und andererseits
ein scheibenförmiges, das Gestell 1 auf einer Seite flan-
kierendes Sägenblatt 3 trägt. Dem Sägenblatt 3 ist eine
hier als Wippe aufgebaute Vorschubeinrichtung zuge-
ordnet. Diese enthält einen schwenkbar am Gestell 1 ge-
lagerten Wipprahmen 4, der einen einen Aufnahmekanal
für Säggut bildenden Ansatz 5 enthält.
[0013] Dem Sägenblatt 3 ist ein Schutzgehäuse zuge-
ordnet. Dieses enthält im dargestellten Beispiel ein sta-
tionäres, am Gestell 1 angebrachtes Unterteil 6, in das
ein unterer Bereich des Sägenblatts 3 eintaucht, und ein
zusammen mit dem Unterteil 6 einen zum Vorschubor-
gan hin offenen Arbeitsspalt begrenzendes Oberteil 7,
das einen oberen Abschnitt des Sägenblatts 3 umfasst.
Zweckmäßig kann das Oberteil 7 zur Vergrößerung der
lichten Eingangsweite des Arbeitsspalts nach oben
schwenkbar angeordnet sein.
[0014] Das als nach oben offener Kasten ausgebildete
Unterteil 6 ist in seinem unteren Bereich mit einer Aus-
lassöffnung 8 versehen, über die die vom Sägenblatt 3
in das kastenförmige Unterteil 6 hineingeschaufelte Luft
und die von dieser mitgeführten Sägspäne entweichen
können. Das kastenförmige Unterteil 6 wird durch zwei
das Sägenblatt 3 flankierende Seitenwände gebildet, die
mit Ausnahme der oberen Öffnung durch einen umlau-
fenden, schmalen Mantel miteinander verbunden sind.
Dieser bildet dementsprechend auf der vom Vorschubor-
gan abgewandten Seite eine schmale Rückwand 9. Die
Auslassöffnung 8 ist als untere Verkürzung der Rück-
wand 9 ausgebildet, die mit Abstand vom Boden 10 endet
bzw. entsprechend ausgenommen ist. Aus Sicherheits-
gründen kann die Auslassöffnung 8 durch Stege unter-
teilt sein. Der Boden 10 ist zur Auslassöffnung 8 hin ab-
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fallend ausgebildet.
[0015] Zur Entsorgung der beim Schneiden von
Brennholz anfallenden Sägspäne ist eine Entsorgungs-
einrichtung vorgesehen, deren Innenraum über die Aus-
lassöffnung 8 mit dem Innenraum des kastenförmigen
Oberteils 6 kommuniziert. Die Entsorgungseinrichtung
kann einen Spanauffangbehälter enthalten, dessen
Wandung zumindest teilweise luftdurchlässig ist, so dass
die Luft entweichen kann und die Späne zurückgehalten
werden.
[0016] Bei dem der Figur 1 zugrundeliegenden Bei-
spiel ist der Spanauffangbehälter als Sack 11 ausgebil-
det, dem eine Aufhalteeinrichtung zugeordnet ist. Diese
ist so ausgebildet, dass der Sack zumindest im Bereich
seiner Öffnung, vorzugsweise ganz offengehalten wird.
Die genannte Aufhalteeinrichtung enthält im dargestell-
ten Beispiel einen in den Öffnungsbereich des Sacks 11
eingreifenden, abgewinkelten Rahmen 12a, dessen un-
terer Schenkel an einer bodenseitigen Klaue 13 des das
Unterteil 6 bildenden Kastens einhängbar ist und dessen
oberer Schenkel durch ein an der Rückwand 9 ange-
brachtes Verriegelungsorgan, hier inform eines Fallha-
kens 14, verriegelbar. Vom Rahmen 12a steht hier ein
Stützbügel 12b nach hinten ab, der hier in den Sack 11
eingreift und diesen auf seiner ganzen Länge aufhält.
Alternativ könnte natürlich auch ein den Sack 11 über-
greifender Bügel vorgesehen sein, an welchem der Sack
aufgehängt ist.
[0017] Der Sack 11 ist im dargestellten Beispiel mit
seinem Öffnungsrandbereich einfach auf die die Auslas-
söffnung 8 enthaltende, untere Ecke des das Unterteil 6
bildenden Kastens aufgezogen und durch an kastensei-
tigen Haltern einhängbare Schleifen 15 am das Unterteil
6 bildenden Kasten festgelegt. Alternativ könnte der Sack
11 natürlich auch mit einem Anschlusskragen versehen
sein, der auf die die Auslassöffnung 8 enthaltende, un-
tere Kastenecke aufsteckbar und vorzugsweise hieran
festlegbar ist.
[0018] Bei der Ausführung gemäß Figur 2 ist ein als
geschlossener Korb ausgebildeter Spanauffangbehälter
16 vorgesehen. Dieser enthält einen auf die die Auslas-
söffnung 8 enthaltende, untere Ecke des kastenförmigen
Unterteils 6 aufsteckbaren Anschlusskragen 17. Zweck-
mäßig kann der Korb 16 ein durch miteinander verbun-
dene Stäbe gebildetes Fachwerkgestell 18 enthalten, in
dem ein von der Konfiguration her dem umfassten In-
nenraum angepasster Sack 19 aufgenommen ist, der
zweckmäßig mit dem Anschlusskragen 17 verbunden
sein kann.
[0019] Bei den den Figuren 3 und 4 zugrundeliegen-
den Beispielen ist an das kastenförmige Unterteil 6 ein
der Auslassöffnung 8 zugeordneter Auswurfstutzen 20
angeschlossen. Dieser ist an ein Adapterstück 21 ange-
setzt, welches die Auslassöffnung 8 umschließend an
der Rückwand 9 des kastenförmigen Unterteils 6 ange-
bracht ist. Am Auswurfstutzen 20 kann wahlweise ein
Spanauffangbehälter oder eine Absauganlage ange-
schlossen werden.

[0020] Bei dem der Figur 3 zugrundeliegenden Bei-
spiel ist an den Auswurfstutzen 20 ein Sack 22 ange-
schlossen. Dieser ist mit seinem Öffnungsrandbereich
mittels eines Spanrings 23 am Anschlussstutzen 20 lös-
bar festgelegt. Dem Sack 22 ist wiederum eine Aufhal-
teeinrichtung 12 zugeordnet. Diese enthält hier einen an
geeigneten Stützhaken des das Schutzgehäuseunterteil
6 bildenden Kastens aufnehmbaren, den Sack 22 über-
greifenden Bügel, an welchem der Sack 22 durch Schlau-
fen 24 etc. aufgehängt ist.
[0021] Der Sack 22 ist hier so dimensioniert, dass er
im aufgehaltenen Zustand Bodenkontakt hat, was die
Aufhalteeinrichtung 12 entlasten kann. Dies gilt auch für
die obigen Beispiele. Dasselbe gilt für die Ausgestaltung
des Sacks 22 als Filtersack. Zur Bildung des Sacks 11
bzw. 19 bzw. 22 findet zweckmäßig textiles Material Ver-
wendung, das im Wesentlichen staubdicht, jedoch luft-
durchlässig ist. Dabei kann es sich um Gewebematerial
und/oder Filtermaterial wie Filz handeln.
[0022] Bei der Ausführung gemäß Figur 4 ist am Aus-
wurfstutzen 20 mittels eines Klemmrings 23 ein Absaug-
schlauch 25 angebracht, der zu einem nicht näher dar-
gestellten Ventilator führt.

Patentansprüche

1. Holzbearbeitungsmaschine, insbesondere Brenn-
holzkreissäge, mit einem Gestell (1), auf dem eine
ein scheibenförmiges Werkzeug, vorzugsweise ein
Sägenblatt (3), tragende, antreibbare Welle (2) ge-
lagert und ein dem Werkzeug zugeordnetes, kasten-
förmiges Schutzgehäuse (6) angebracht ist, in das
zumindest ein unterer Bereich des scheibenförmi-
gen Werkzeugs eintaucht und das mit einer in sei-
nem unteren Bereich positionierten Auslassöffnung
(8) für Späne etc. versehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Schutzgehäuse (6) eine Ent-
sorgungseinrichtung zugeordnet ist, deren Innen-
raum über die Auslassöffnung (8), die im unteren
Bereich der rückwärtigen Schmalseite (9) des
Schutzgehäuses (6) angeordnet ist, mit dessen In-
nenraum verbunden ist.

2. Holzbearbeitungsmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Boden (10) des
Schutzgehäuses (6) zur rückwärtigen Auslassöff-
nung (8) hin abfällt.

3. Holzbearbeitungsmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Entsorgungseinrichtung einen Spanauf-
fangbehälter (Sack 11, 22; Korb 16) enthält, dessen
Wandung zumindest auf einem Teil ihrer Fläche luft-
durchlässig ist.

4. Holzbearbeitungsmaschine nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Spanauffangbe-
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hälter wenigstens einen zumindest teilweise aus luft-
durchlässigem Material, vorzugsweise Filtermateri-
al, bestehenden Sack (11, 19, 22) enthält, dem vor-
zugsweise eine Aufhalteeinrichtung (12) zugeordnet
ist, durch die der Sack zumindest im Bereich seiner
Öffnung, vorzugsweise ganz offengehalten wird.

5. Holzbearbeitungsmaschine nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufhalteeinrich-
tung (12) wenigstens ein am Schutzgehäuse (6) vor-
zugsweise lösbar anbringbares Stützorgan (12b)
aufweist, wobei vorzugsweise wenigstens ein Stütz-
organ (12b) als in den Sack (11) eingreifendes, die-
sen von innen stützendes Bügelelement ausgebildet
ist.

6. Holzbearbeitungsmaschine nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufhalteeinrich-
tung (12) wenigstens ein als Sack (22) übergreifen-
der Träger ausgebilldetes Stützorgan aufweist, an
dem der Sack (22) aufhängbar ist.

7. Holzbearbeitungsmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 4-6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Sack (11) mit seinem Öffnungsrand-
bereich auf die die Auslassöffnung (8) enthaltende,
hintere untere Ecke des Schutzgehäuses (6) auf-
ziehbar und hieran festlegbar ist.

8. Holzbearbeitungsmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 4-7, dadurch gekennzeich-
net, dass der Sack an einem Anschlusskragen (17)
festlegbar ist, der auf die die Auslassöffnung (8) ent-
haltende, hintere untere Ecke des Schutzgehäuses
(6) aufsteckbar ist.

9. Holzbearbeitungsmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeich-
net, dass der Spanauffangbehälter als vorzugswei-
se einen Anschlusskragen (17) enthaltender Korb
(16) ausgebildet ist, der vorzugsweise ein Fachwerk-
gestell (18) enthält, in das ein vorzugsweise mit dem
Anschlusskragen (17) verbindbarer Sack (19) ein-
bringbar ist.

10. Holzbearbeitungsmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeich-
net, dass an das Schutzgehäuse (6) ein der Aus-
lassöffnung (8) zugeordneter Auswurfstutzen (20)
angeschlossen ist, an den ein Spanauffangbehälter
oder wahlweise ein Absaugschlauch (25)
anschließbar ist, wobei vorzugsweise dem Auswurf-
stutzen (20) ein die Auslassöffnung (8) umfassen-
des, am Schutzgehäuse (6) festlegbares Adapter-
stück (21) zugeordnet ist.
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